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... und rate, was gem. Rechtsweg möglich ist, wenn die schulaufsichtliche Prüfung den
Widerspruch ebenfalls zurückweist? Richtig. Der Klageweg vor (zunächst) dem
Verwaltungsgericht ist eröffnet, das natürlich auch legitimiert ist, entsprechend Mängel
in der Leistungsbewertung zu prügen und ggf. einzukassieren, bspw. ob allg.
Bewertungsmaßstäbe eingehalten wurden oder ob sachfremde Erwägungen durch den
Lehrer vorlagen. Da darf man dann all das genannte abermals vorlegen. Könnte
potentiell seeeeeeeeehr ätzend sein.

Da haben Verwaltungsgerichte nicht "Besseres zu tun", es ist eine ihrer genuinen
Aufgaben.

Verwaltungsgerichte nehmen schlicht keine inhaltliche Bewertung von Klausuren vor, sondern
prüfen lediglich, ob die Bildung der Gesamtbeurteilung auf Basis der erhobenen
Einzelleistungen plausibel ist. Ich kenne aber zugegebenermaßen nicht restlos alle Urteile aller
Verwaltungsgerichte im Bereich des Prüfungsrechts. Daher wirst du uns sicher eine zu deiner
Behauptung passende Entscheidung eines VG vorlegen können, in dem doch die fachlich-
inhaltliche Bewertung eines Prüfers gekippt wurde.
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